
ECCE basiert auf den Grundrechten der Europäischen Union 
 
’Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind unser Auftrag’ 
 
PRÄAMBEL (Fragment): 
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die 
unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der 
Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. 
Sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet. 
 
Artikel 1 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 
 
Artikel 3 
(1) Jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 
 
Artikel 6 
Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 
 
Artikel 7 
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie 
ihrer Kommunikation. 
 
Artikel 14 
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und 
Weiterbildung. 
(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen. 
(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsätze 
sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren 
eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, 
werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln. 
 
Artikel 15 
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf 
auszuüben. 
(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit 
zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen. 
(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten 
dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger entsprechen. 
 
Artikel 21 
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung sind verboten. 
 
Artikel 26 
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme 
am Leben der Gemeinschaft. 
 
Artikel 45 
(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten. 
(2) Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
aufhalten, kann gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit gewährt werden. 


